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Mitteilung für den Bau- und Umweltausschuss am 12.11.2020 
 
 
Im Zuge der Neuregelung des Länderfinanzausgleiches wurde beschlossen, dass die 
Auftragsverwaltung der Länder im Bereich der Bundesfernstraßen ab 01.01.2020 neu 
geregelt wird. Die Bundesautobahnen und Bundesstraßen der Stadtstaaten, die bisher  von 
den Straßenbauverwaltungen der Länder betreut wurden, werden an den Bund übertragen.  
Hierzu wurden das Fernstraßenbundesamt und eine Autobahngesellschaft (GmbH) 
gegründet, die die Aufgaben ab dem 01.01.2021 wahrnehmen wird. 
 
Die Tätigkeit der Infrastrukturgesellschaft für Autobahnen und andere Bundesfernstraßen, 
umfasst alle Aufgaben der Straßenbaulast gem. § 3 Bundesfernstraßengesetz, die bisher 
von den Auftragsverwaltungen der Länder wahrgenommen wurden. Konkret heißt dass, das 
die Infrastrukturgesellschaft die alleinige Verantwortung für die Aufgaben Planung, Bau, 
Betrieb, Erhaltung, Finanzierung und vermögensmäßige Verwaltung übernimmt. 
 
Straßenverkehrsrechtliche Aufgaben verbleiben zunächst bei den Ländern. Diese können 
vom BMVI durch Rechtsverordnung auf das Fernstraßenbundesamt übertragen werden. 
 
Konkret heißt dies für Bremerhaven, dass grundsätzlich die Bundesstraßen B 212, B 71 und 
B 6 ab dem 01.01.2021 von der Autobahngesellschaft durch die Außenstelle in Verden 
betreut werden. Dies umfasst sämtliche Bewirtschaftungs- und Unterhaltungsmaßnahmen 
(u. a. Straßenreinigung und Winterdienst). 
Hiervon ausgenommen sind zunächst die Lichtsignalanlagen des Bundes und die 
Verkehrsbeeinflussungsanlage auf der B 212. Diese werden für eine Übergangszeit 
weiterhin vom Amt für Straßen und Brückenbau in Bremerhaven betreut. Im Rahmen einer 
Kooperationsvereinbarung zwischen dem Land Bremen und der Autobahngesellschaft 
werden die Einzelheiten detailliert vereinbart. Die Kosten für Dritte und der 
Verwaltungsaufwand werden von der Autobahngesellschaft vergütet.  
Eine Übergabe der Bestandsunterlagen und der laufenden Verträge an die 
Autobahngesellschaft wird vom Amt für Straßen- und Brückenbau vorbereitet. 
 
Im Auftrag 
 
 
 
Wagener 


